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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERK1:Y�l;iV!� 

I-A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

L 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 

1010 Wien 

I hre Zeichen 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

SP-ZB-3111 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

die Nationalratswahlordnung 1971 geändert 

wird 
S t e l  1 u n g n a h  m e 

Telefon (0222) 653765 Datum 

Durchwahl 
419 6.3.1984 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übermittelt 25 Exemplare seiner 

Stellungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen 

Information. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien . Telex 1690 

Der 

iV 
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:" . . '  ÖSTERREICHISCIrtER ARBEITERKAMMERTAG 
....... . '" 

An das 

Bundesministerium für Inneres 

Herrengasse 7 
1010 W i e  n 

5.100/l12-IV/6/84 
Unsere Zeichen 

SP-Dr.Ml-3111 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die 
Nat� ona1ratswahlordnung 1971 geändert wird 

Telefon (0222) 653765 

Ourchwahl 419 
Datum 

21 .2.1984 

Der Österreichische Arbeiterkammertag stimmt dem Entwurf grundsätzlich 
zu, hat jedoch im folgenden Punkt Bedenken anzubringen: 

Die Bestimmung, daß mit Wahl karten gemäß § 42 Abs. 2 nur in Gemeinden 
gewählt werden darf, in deren Wählerverzeichnis der Bettlägerige aufscheint, 
stellt eine Benachteiligung jener Personen dar, die aus irgendwelchen Gründen 
an einem anderen Ort als ihrem Wohnort bettlägerig sind. Dies würde insbe
sondere die ländliche Bevölkerung treffen, da Kranken- und Pflegeanstalten 
nur in größeren Orten vorhanden sind. Aber auch eine bei einem Unfall zu 
Schaden gekommene Person, die noch außerhalb ihres Wahlsprengels bettlägerig 
ist, wäre vom Wahlrecht ausgeschlossen. 

Es erscheint wünschenswert, eine Bestimmung aufzunehmen, die es ermöglicht, 
daß die besondere Wahlkommission der Aufenthaltsgemeinde des Bettlägerigen 
ihn auch dann besuchen kann, wenn dies nicht sein Wohnort ist. Sollte jedoch 
keine besondere ��ahlkommission eingerichtet sein, wäre zu erwägen, ob jene 
eines benachbarten Wahlsprengels diese Aufgabe übernehmen könnte, wenn dies 
mit keinem zu großen wirtschaftlichen und zeitlichen Aufwand verbunden wäre. 

Der Präsident: 

'fc� 
f'." 

13/SN-44/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




